
Planfeststellungsverfahren nach  § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für Hoch-
wasserschutzmaßnahmen an der Pfrimm im Ortsbereich Monsheim, Verbands-
gemeinde Monsheim, Landkreis Alzey-Worms 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
In dem von der Verbandsgemeinde Monsheim beantragten Verfahren (Az. 312-211 – 
Mo 3/05) sind private Einwendungen sowie Stellungnahmen von Behörden und Ver-
bänden eingegangen. 
 
Diese sind nach § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) mit dem Träger 
des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, zu erörtern. 
 
Der Termin zur Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen wird am 
 

Dienstag, 11.02.2020 ab 10:00 Uhr, 
im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim 

Alzeyer Straße 15 
67590 Monsheim 

 
durchgeführt.  
 
 
Zu diesem Termin wird hiermit eingeladen. Soweit sich jemand im Termin vertreten 
lässt, ist die Vertretungsbefugnis durch Vollmacht nachzuweisen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn 
verhandelt werden kann. 
 
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch eine Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
Der Erörterungstermin ist grundsätzlich nicht öffentlich. Der Verhandlungsleiter kann 
die Öffentlichkeit zulassen, soweit die Anwesenden im Erörterungstermin diesem 
zustimmen. 
 
 
Monsheim, Datum 
 
 
Bürgermeister 
 
 

 


